
Stadt Bornheim Sammlung des Ortsrechts 1.03 

 

 November 2025 Seite 1 

 

1) 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bornheim 
vom 11.11.2004 

 
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 17.11.2022 aufgrund der §§ 7 Abs. 1 
Satz 1, 41 Abs. 2 und 57 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) und 
des § 6 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Bornheim für den Rat, die Ausschüsse und den 
Bürgermeister/die Bürgermeisterin folgende Neufassung der Zuständigkeitsordnung der 
Stadt Bornheim beschlossen: 

12) 
Präambel 

 
Rat und Verwaltung arbeiten vertrauensvoll zum Wohle und im Interesse der 
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bornheim zusammen. Der Rat entscheidet über 
die Festlegung strategischer Ziele und versteht seine Aufgabe vornehmlich als Steuerungs-, 
Entscheidungs- und Kontrollinstanz. Der Verwaltung obliegen neben der Entwicklung und 
Einbringung von Zielen zur Stadtentwicklung die Erarbeitung von Sachverhalten, die 
Entwicklung von Lösungsvorschlägen und deren fachliche Darstellung zur Vorbereitung der 
vom Rat zu treffenden Beschlüsse. 
Der Rat entscheidet über die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt 
werden soll. Die Leitung und Beaufsichtigung der Verwaltung obliegt der Bürgermeisterin / 
dem Bürgermeister. Ebenso leitet und verteilt sie / er die Geschäfte.          
 

§ 1 
          1) 4) 7) 9) 10) 11) 

Zuständigkeit des Rates 
 
 (1) Der Rat ist für alle Angelegenheiten der Stadt zuständig, soweit nicht durch Gesetz, 

Rechtsverordnung, Satzung oder durch diese Zuständigkeitsordnung eine andere 
Regelung getroffen wird.  

 
(2) Der Rat ist berechtigt, in Einzelfällen Befugnisse, die er gem. § 41 Abs. 2 GO NRW auf 

Ausschüsse übertragen hat, wieder an sich zu ziehen. Die dem jeweiligen Ausschuss 
gesetzlich übertragenen Aufgaben bleiben davon unberührt. 
 

(3) Der Rat entscheidet  
 

 1. nach § 83 GO NRW über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen 
und Auszahlungen von mehr als 25.000,-- EUR, sofern diese Aufwendungen und 
Auszahlungen nicht auf gesetzlicher oder tarifrechtlicher Grundlage beruhen oder 
ihre Deckung nicht durch spezielle Mehreinnahmen gewährleistet ist, sowie  
 

 2. nach § 85 GO NRW i.V.m. § 83 GO NRW über über- und außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen von mehr als 25.000,-- EUR zur Leistung von 
Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren. 
 

(4) Der Rat erlässt Richtlinien für die Durchführung von Anliegerversammlungen. 
 

(5)    Der Rat entscheidet über die Vergabe entsprechend § 3 dieser Zuständigkeitsordnung. 
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§ 2 
12) 

Zuständigkeit der Ausschüsse  
 
Den vom Rat gemäß § 57 GO NRW gebildeten Ausschüssen obliegt die Beratung aller ihren 
Aufgabenbereich betreffenden Angelegenheiten. Alle Ausschüsse haben die Aufgabe, bei 
der Beratung und Entscheidung über die ihnen obliegenden Angelegenheiten die nach dem 
jeweiligen Stand der Technik möglichen und wirtschaftlich vertretbaren Belange eines 
wirksamen Umweltschutzes zu berücksichtigen. 
Die gesamthafte Beratung derselben Sachverhalte in mehreren Ausschüssen ist 
grundsätzlich zu vermeiden. Ausschüsse können jedoch durch gemeinsame Beratung oder 
einen Verweis in den entsprechenden Ausschuss andere Fachausschüsse in der Beratung 
spezieller Sachverhalte bzw. Teilaspekte - die diese Ausschüsse betreffen – beteiligen. Bei 
unterschiedlichen Beratungsergebnissen entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss nach 
§4 (1) Nr. 1 dieser Zuständigkeitsordnung. 
 

§ 3          13) 
           

Zuständigkeiten für die Einleitung von Vergabeverfahren und Vergaben, sowie 
Bedarfs-, Bau- und Einleitungsbeschlüsse vor Vergabeverfahren bei Bauvorhaben 

 
 
(1) Die vom Rat gebildeten Ausschüsse entscheiden in ihrer jeweiligen Zuständigkeit über 
die Einleitung von Vergabeverfahren für beabsichtigte Maßnahmen oberhalb ermittelter 
folgender Auftragswerte: 
 
- bei Liefer- und Dienstleistungen, freiberuflichen Leistungen (inkl. Planungsleistungen) ab 
einer Wertgrenze von 150.000,- € netto. 
 
- bei Bauleistungen eines Gewerkes ab einer Wertgrenze von 500.000, - € netto 
 
Dabei legen sie im Einzelfall auf Vorschlag des Bürgermeisters die Wertungskriterien für die 
Vergabeentscheidung fest.   
 
Bei Großprojekten (ab 5.000.000, - € brutto Bauvolumen) entscheidet zusätzlich der Rat über 
einen Einleitungsbeschluss. 
 
2) Ein Einleitungsbeschluss für das Vergabeverfahren ist nicht erforderlich: 
  
a) wenn sich der konkrete Bedarf und die Ausgestaltung aus rechtlichen Vorgaben 
ergeben; 
b) für laufende oder wiederkehrende Bedarfe, wenn der Bedarf in der Vergangenheit 
durch Beschluss anerkannt worden ist, von zugrunde gelegten Standards nicht wesentlich 
abgewichen wird und die Leistung lediglich erneut bzw. für einen neuen Zeitraum 
ausgeschrieben werden soll.  
 
In diesen Fällen erfolgt eine Mitteilung an den zuständigen Ausschuss oder den Rat in der 
nächsten Sitzung nach dem Beginn des Vergabeverfahrens. 
 
3) Der/die Bürgermeister/in erteilt nach Durchführung des Vergabeverfahrens und der 
Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes (hier ab 25.000 € netto den Zuschlag. Lehnt das 
Rechnungsprüfungsamt einen Vergabevorschlag ab, ist die Angelegenheit dem zuständigen 
Gremium mit den jeweiligen Voten zur Entscheidung vorzulegen. In den Fällen, in denen der 
Zuschlagswert den geschätzten Auftragswert um mehr als 40 % übersteigt, entscheidet 
abweichend von Satz 1 der zuständige Fachausschuss oder der Rat. 
 



Stadt Bornheim Sammlung des Ortsrechts 1.03 

 

 November 2025 Seite 3 

 

Bei Auftragserteilungen eines Gewerkes oberhalb von insgesamt 15.000.000, - € netto ist vor 
Zuschlagserteilung die Zustimmung des Rates erforderlich.  
 
(4) Für Bedarfsbeschlüsse, Baubeschlüsse und Einleitungsbeschlüsse im Baubereich gilt 
Folgendes: 
 
Für größere Baumaßnahmen im Hochbau mit einem geschätzten Bauvolumen über 
1.000.000, -- € netto müssen vor der Einleitung von Vergaben für erforderliche 
Planungsleistungen die notwendigen Bedarfe im zuständigen Fachausschuss beschlossen 
werden (Bedarfsbeschluss).  
Im Bedarfsbeschluss soll auch die avisierte Realisierungsform (z.B. Totalunternehmer-
vergabe) und die Art der Leistungsbeschreibung (z.B. funktional, klassisch, etc.).bezeichnet 
werden.  
 
Bei allen größeren Bauprojekten mit einem Bauvolumen über 500.000, -- € netto erfolgt ein 
Baubeschluss im zuständigen Ausschuss (ab 15.000.000, -- € netto zusätzlich im Rat). 
Dieser umfasst i.d.R. die Entwurfsplanung, die Kostenberechnung und den Zeitplan. Dieser 
Beschluss bereitet die Vergabe der Bauleistungen vor.   
 
Wesentliche rechtliche oder tatsächliche Veränderungen in Bezug auf den 
Vergabegegenstand, die nach der Bedarfsfeststellung im Verlauf des Vergabeverfahrens 
eintreten, sind bei Baumaßnahmen dem nach Absatz 1 zuständigen Gremium mitzuteilen. 
  
5) Die Verwaltung legt dem Haupt- und Finanzausschuss zwei Mal im Jahr eine Übersicht 
über die erteilten Aufträge über 25.000,--€ vor mit Angaben über die bezuschlagten Firmen, 
die Anzahl der angefragten Firmen, die Anzahl der eingegangenen Angebote, den jeweils 
geschätzten Auftragswert und den Zuschlagswert in Bruttobeträgen. Geschlossene 
Rahmenvereinbarungen werden ebenfalls vorgelegt. 
 
 

§ 4 
         2) 3) 5) 6) 9) 10) 11) 12) 13) 

Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses 
 

(1) Dem Haupt- und Finanzausschuss obliegen die ihm aufgrund der Gemeindeordnung 
zugewiesenen Aufgaben, insbesondere 

 
 1. die Arbeiten aller Ausschüsse aufeinander abzustimmen (§ 59 Abs. 1 GO), 

 
 2. im Rahmen der vom Rat festgelegten allgemeinen Richtlinien über die Planung der 

Verwaltungsaufgaben von besonderer Bedeutung zu entscheiden (§ 61 Satz 1 GO), 
 

 3. dringliche Entscheidungen zu treffen (§ 60 Abs. 1 Satz 1 GO). 
 

(2) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet ferner über Angelegenheiten des Rates, 
die hinsichtlich ihrer Bedeutung in politischer und wirtschaftlicher Beziehung für die Stadt 
keinen Plenarbeschluss erfordern und die auch nicht zu den dem Rat zur 
ausschließlichen Entscheidung vorbehaltenen Angelegenheiten (§ 41 Abs. 1 GO) 
gehören. 
 

(3) Der Haupt- und Finanzausschuss berät und entscheidet über die strategische 
Zielausrichtung der Stadt Bornheim sowie deren Kontrolle, soweit nicht der Rat, ein 
anderer Ausschuss oder der Bürgermeister/die Bürgermeisterin zuständig sind. 
 

(4) Dem Haupt- und Finanzausschuss obliegt als Finanzausschuss neben den in der 
Gemeindeordnung (§ 59 Abs. 2) zugewiesenen Aufgaben die Vorberatung aller Anträge 
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und Vorlagen von finanzieller Bedeutung, für die keine haushaltsmäßige Deckung 
vorhanden ist. 
 

(5) Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Befugnis nach § 39 Beamtenstatusgesetz 
(Verbot der Führung der Dienstgeschäfte) und gem. § 57 Abs. 3 Satz 1 
Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW die Befugnis nach § 57 
Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (Festsetzung und Zahlung der 
Versorgungsbezüge) übertragen, soweit es Beamte/Beamtinnen des höheren Dienstes 
betrifft. 

 
(6) Der Haupt- und Finanzausschuss kann Angelegenheiten des Rates vorberaten, wenn ein 

anderer Ausschuss nicht zuständig ist. 
 

(7) Dem Haupt- und Finanzausschuss obliegen 
 

 1. gemäß § 15 der Hauptsatzung die Entscheidungen, die das beamtenrechtliche 
Grundverhältnis oder das Arbeitsverhältnis von Bediensteten zur Stadt Bornheim 
verändern, für Bedienstete in Führungsfunktionen im Sinne von § 73 Abs. 3 GO im 
Einvernehmen mit dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, 
 

 2. die Vorberatung des Stellenplanes der Beamten/Beamtinnen und der tariflich 
Beschäftigten,  
 

 3. die Vorauswahl von Bewerbern/Bewerberinnen auf öffentlich ausgeschriebene 
Stellen von hauptamtlichen Wahlbeamten/Wahlbeamtinnen. 
 

 Bei Nachträgen zum Stellenplan kann eine Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss 
entfallen. 
 

(8) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet über alle städtischen Baumaßnahmen, 
soweit ein anderer Ausschuss nicht zuständig ist. 

 
(9) 
 

Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet über alle städtischen Wirtschafts-, 
Struktur- und Tourismusangelegenheiten, Maßnahmen der Digitalisierung und des E-
Government, soweit nicht ein anderes Gremium oder der Bürgermeister/die 
Bürgermeisterin zuständig sind. 

 
(10) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet über Maßnahmen zur Beteiligung von 
Einwohnerinnen und Einwohnern, um die Teilhabe an kommunalen Entscheidungsprozessen 
zu ermöglichen. Er unterstützt Einwohnerinnen und Einwohner dabei, ihre eigenen 
Standpunkte und Anregungen in die kommunalen Entscheidungsprozesse einzubringen und 
somit an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes und des Gemeinwesens aktiv 
mitzuarbeiten 
 
(11) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet, soweit der Rat oder ein anderer 
Ausschuss nicht zuständig sind, über Vergaben sowie Bedarfs- und Baubeschlüsse 
entsprechend § 3 dieser Zuständigkeitsordnung. 
 
(12) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet über die Miet- und Pachtangelegenheiten 
betreffend Grundbesitz. 
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§ 5 
 

Zuständigkeit des Bürgerausschusses 
 

Dem Bürgerausschuss obliegt die Erledigung von Anregungen und Beschwerden nach § 24 
GO entsprechend den in der Hauptsatzung getroffenen Regelungen. 
 

§ 6 
            1) 

Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die ihm aufgrund des § 59 Abs. 3 und 4 GO 
zugewiesenen Aufgaben wahr. 
 

§ 7 
            1) 10) 

Zuständigkeit des Betriebsausschusses 
 
(1) Der Betriebsausschuss berät über alle Angelegenheiten der Wasserversorgung. Er 

entscheidet im Rahmen der ihm nach der Eigenbetriebsverordnung und der 
Betriebssatzung des Wasserwerkes zugewiesenen Befugnisse. 

(2) Der Betriebsausschuss entscheidet über das Abwasserbeseitigungskonzept 
 

§ 8 
 

Zuständigkeit des Fachausschusses “Volkshochschule” 
 
Der Fachausschuss "Volkshochschule" entscheidet über die ihm nach der Satzung für die 
Volkshochschule der Stadt Bornheim zugewiesenen Angelegenheiten. 
 

11) 12) 13) 
§ 9 

 
Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses 

 
(1) Der Jugendhilfeausschuss entscheidet über die ihm nach der Satzung für das 

Jugendamt der Stadt Bornheim zugewiesenen Aufgaben. 
 

(2) 
 
 
 
(3) 

Der Jugendhilfeausschuss entscheidet im Rahmen der Haushaltsansätze über die 
Gewährung von Zuschüssen an Jugendverbände, für Jugendferienfahrten und für 
Einrichtungen der Jugendpflege. 
 
Der Jugendhilfeausschuss entscheidet über die Planung, Gestaltung und 
Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen, soweit nicht der Rat, ein anderer Ausschuss 
oder der Bürgermeister/die Bürgermeisterin zuständig sind.  
 

(4) Der Jugendhilfeausschuss entscheidet über alle übrigen städtischen Aufgaben 
einschließlich der Baumaßnahmen in Jugendangelegenheiten, soweit nicht der Rat, ein 
anderer Ausschuss, das Jugendamt oder der Bürgermeister/die Bürgermeisterin 
zuständig sind. 
 

(5) Der Jugendhilfeausschuss entscheidet innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs, soweit 
nicht der Rat oder ein anderer Ausschuss zuständig sind, über die Vergabe sowie 
Bedarfs- und Baubeschlüsse entsprechend § 3 dieser Zuständigkeitsordnung. 
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§ 10 
           2) 3) 6) 11) 12) 13) 

Zuständigkeit des Ausschusses für Stadtentwicklung 
 

(1) Der Ausschuss für Stadtentwicklung berät alle wesentlichen Angelegenheiten im Bereich 
der Stadtentwicklung und Städtebauförderung sowie den Liegenschaften. Dies betrifft auch 
Voraussetzungen und Kriterien für städtebauliche oder das Stadtbild betreffende 
Wettbewerbe und Ausschreibungen.  
 
(2) Der Ausschuss für Stadtentwicklung entscheidet 
 
a. über verfahrensleitende Beschlüsse (Aufstellungsbeschluss, Beschluss über die 
Beteiligung der Öffentlichkeit und Verzicht auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, 
Beschluss über die Wiederholung eines Verfahrensschritts) in Bauleitplanverfahren 
(Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan) und berät die 
sonstigen Satzungsverfahren nach BauGB vor (z.B. Vorkaufsrechtssatzungen etc.), die im 
Rat beschlossen werden müssen,  
 
b. über städtebauliche Verträge und Durchführungsverträge zu Vorhaben- und 
Erschließungsplänen (§§ 11 und 12 BauGB), soweit die Kosten 100.000 € übersteigen sowie 
sonstige Verträge (wie u.a. „Letter of intent“) im städtebaulichen Kontext, 
 
c. über Stellungnahmen zu Planungen Dritter (überörtliche Planungen und die Erteilung 
des ggf. erforderlichen gemeindliches Einvernehmens bei Verfahren nach BImSchG), sofern 
es sich nicht vordringlich um Umweltthemen handelt, für die der Umweltausschuss zuständig 
ist, 
 
d. über Ausnahmen von einer Veränderungssperre nach § 14 Abs. 2 BauGB, 
 
e. über Änderungen der Richtlinien für die Vergabe aus Mitteln der Denkmalpflege 
sowie weitere Themenstellungen des Denkmalschutzrechts soweit sie nicht auf den 
Bürgermeister/die Bürgermeisterin übertragen sind. Über die Vergabe von Mitteln ist der 
Ausschuss zu informieren. 
 
(3) Der Ausschuss für Stadtentwicklung erteilt oder versagt die Zustimmung gemäß § 36 a 
BauGB zu Vorhaben nach § 31 Abs. 3 BauGB , § 34 Abs. 3 b BauGB und § 246e BauGB. 
Die Verwaltung prüft zuvor die Zulässigkeit der Vorhaben nach den gesetzlichen Vorgaben 
und legt dem Ausschuss nur aus Sicht der Verwaltung zulässige Vorhaben vor. Sollte der 
Ausschuss dennoch die Zustimmung versagen, ist dies zu begründen. (sog. „Bauturbo“). 
Über nicht zulässige Vorhaben ist der Ausschuss zu informieren. 
 
(4) Der Ausschuss für Stadtentwicklung entscheidet über alle städtischen 
Grundstücksangelegenheiten, soweit nicht der Rat, der Haupt-und Finanzausschuss oder 
der Bürgermeister/die Bürgermeisterin zuständig sind. 
 
(5) Der Stadtentwicklungsausschuss entscheidet innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs, 
soweit nicht der Rat oder ein anderer Ausschuss nicht zuständig sind, über Vergaben 
entsprechend § 3 dieser Zuständigkeitsordnung. 
 
(6) Der Stadtentwicklungsausschuss wird über wichtige, besondere städtebauliche Projekte 
von großer (z.B. stadtweiter oder überörtlicher) Bedeutung informiert. 
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§ 11 
6) 11) 12) 13) 

Zuständigkeit des Umweltausschusses 
 

(1) Der Umweltausschuss entscheidet über alle städtischen Aufgaben des Umwelt-, Klima- 
und Naturschutzes, soweit nicht der Rat, ein anderer Ausschuss oder der Bürgermeister/die 
Bürgermeisterin zuständig sind. 
  
(2) Der Umweltausschuss berät insbesondere  
 
1. folgende Angelegenheiten des Umweltschutzes  

1.1 Landschaftspläne 
1.2 Lärmschutz,  
1.3 Umweltverträglichkeitsprüfungen, 
1.4 Ausgleichsmaßnahmen,  
1.5 Abgrabungen, Deponien und Altlasten, 
1.6 Abfallwirtschaft, 
1.7 Wasserwirtschaft, 
1.8 Flächenverbrauch und Landwirtschaft,  
1.9 Umweltbelastungen allgemeiner Art für die Bevölkerung einschließlich der 

Einholung diesbezüglicher Umweltgutachten, 
 
2. folgende Angelegenheiten des Klima- und Naturschutzes  

2.1 Planungen und Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung 
einschließlich Empfehlungen zur Energiewirtschaft, 

2.2 Planungen und Maßnahmen des Artenschutzes und der Biodiversität, 
2.3 Planungen und Maßnahmen zur Neuanlage, Unterhaltung und zur Sanierung 

öffentlicher Grünflächen (einschl. Straßenbegleitgrün), 
 
3. Festlegen von besonderen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. von Umwelt-, 

Energie-, Natur- und Klimaschutztagen, -wettbewerben, -preisen, 
Umweltsäuberungsaktionen und zu allgemeinen Umweltthemen. 

 
(3) Der Umweltausschuss entscheidet, soweit nicht der Rat, ein anderer Ausschuss oder der 
Bürgermeister/die Bürgermeisterin zuständig sind, über die Planung, Gestaltung und 
Bewirtschaftung von Wald-, Grün- und Erholungsanlagen und Belange der Landwirtschaft. 
 
(4) Der Umweltausschuss entscheidet, soweit der Rat oder ein anderer Ausschuss nicht 
zuständig sind, über Vergaben sowie Bedarfs- und Baubeschlüsse entsprechend § 3 dieser 
Zuständigkeitsordnung. 
 

§ 12 
2) 3) 5) 7) 9) 10) 11) 12) 13) 

Zuständigkeit des Ausschusses für Schule und Sport 
 

(1) Der Ausschuss für Schule und Sport entscheidet über alle städtischen 
Schulbaumaßnahmen und über alle übrigen äußeren Schulangelegenheiten mit Ausnahme 
der Zuweisung von Schulkindern an eine andere als die zuständige Pflichtschule. Er 
entscheidet über Programme und Maßnahmen im Rahmen der der Belange der Offenen 
Ganztagsschulen, der Schulsozialarbeit und zur Umsetzung der schulischen Inklusion. 
 
(2) Der Ausschuss für Schule und Sport entscheidet über alle städtischen Aufgaben 
einschließlich der Baumaßnahmen im Sportbereich, soweit nicht der Rat, ein anderer 
Ausschuss oder der Bürgermeister/die Bürgermeisterin zuständig sind. 
 
(3) Der Ausschuss für Schule und Sport entscheidet über  
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1. die Unterhaltung und den Ausbau der sportlichen Einrichtungen,  

  
2. die Neubeschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, 
 
3. die Gewährung von Zuschüssen einschließlich der Mittel aus der Sportpauschale an 
Sportvereine. 

 
(4) Der Ausschuss für Schule und Sport, soweit der Rat oder ein anderer Ausschuss nicht 
zuständig sind, über Vergaben sowie Bedarfs- und Baubeschlüsse entsprechend § 3 dieser 
Zuständigkeitsordnung. 

§ 13 
11) 12)13) 

Zuständigkeit Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Feuerwehr 
 
(1) Der Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Feuerwehr entscheidet über alle städtischen 
Aufgaben einschließlich der Baumaßnahmen in Feuerwehr- und Kulturangelegenheiten, 
soweit nicht der Rat, ein anderer Ausschuss oder der Bürgermeister/die Bürgermeisterin 
zuständig sind. Die Unterstützung und Förderung des Ehrenamts ist die übergeordnete 
Ausschussaufgabe. Die Bereiche Kultur und Feuerwehr sind grundsätzlich paritätisch zu 
behandeln.  
 
(2) Der Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Feuerwehr entscheidet über  

1. alle Maßnahmen zur Unterstützung und Förderung des Ehrenamtes,  

2. die die Unterhaltung und den Ausbau der kulturellen Einrichtungen,  

3. die Neubeschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, 

4. die Aufnahme von ehrenamtlichen Einrichtungen aus allen Bereichen in das 
Verzeichnis der als förderwürdig anerkannten Vereine, 

5. die Gewährung von Vergünstigungen und Zuschüssen an Vereine und 
Organisationen, 

6. die Verleihung der Ehrenamtsmedaille und des Heimatpreises, 

7. die Bewilligung von Zuschüssen und Beihilfen zur Förderung der Aufgabenerfüllung 
der Feuerwehr, 

8. die Aufstellung von Ausrüstungsprogrammen der Feuerwehr. 
 
(3) Der Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Feuerwehr berät über alle Angelegenheiten des 
Brandschutzes einschließlich des Brandschutzbedarfsplans. 
 
(4) Der Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Feuerwehr entscheidet innerhalb seines 
Zuständigkeitsbereichs, soweit nicht der Rat oder ein anderer Ausschuss zuständig sind, 
über die Vergaben sowie Bedarfs- und Baubeschlüsse entsprechend § 3 dieser 
Zuständigkeitsordnung. 
 

2) 6) 11) 13) 
§ 14 

            
Zuständigkeit des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration 

 
1. Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration als Pflichtausschuss gemäß 

§ 27 Abs. 1 Satz 1 und 2 GO NRW wirkt bei der Umsetzung der 
verfassungsrechtlichen Gebote in Artikel 2 Abs. 1 GG, „Jeder hat das Recht auf die 
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit,   
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soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ sowie Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG, „Niemand darf 
wegen seines  Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und  Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt  oder bevorzugt werden“ mit und überprüft Maßnahmen der Stadt in o.g. 
Sinne auf  Chancengerechtigkeit und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 
internationaler  Familiengeschichte. Er ist zuständig und entscheidungsbefugt für:   
Weiterhin nimmt der Integrationsausschuss gem. § 27 Abs. 9 GO zu Fragen Stellung, die 
ihm vom Rat, einem Fachausschuss oder vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin 
vorgelegt werden. 

 
 

(1) Maßnahmen, die auf den Abbau von Benachteiligungen in der Lebenssituation von 
Menschen mit internationaler Familiengeschichte in Gesellschaft, Bildung, Wirtschaft, 
Öffentlichkeit, Stadtentwicklung, Städtebau, Freizeit, Gesundheit, Sport und Kultur 
etc.  zielen, 
 

(2) Maßnahmen zur Förderung der politischen und gesellschaftlichen Teilhabe von 
Menschen mit internationaler Familiengeschichte, 
 

(3)   Maßnahmen, die strukturellen Rassismus beseitigen, 
 

(4) Maßnahmen zur beruflichen Gleichstellung von Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte, insbesondere in der städtischen Verwaltung, 
 

(5) Angebote zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, 
 

(6) Angebote zur Integration von Einwanderern. 
 

2. Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration ist anfrage- und 
antragsbefugt. 
 

3. Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration wirkt an den Beratungen 
über die Haushaltssatzung mit. Er berät über alle Haushaltsansätze, die seine 
Belange betreffen und kann dazu Anträge, Vorschläge und Anregungen einbringen. 
 

4. Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration ist vor einer 
Beschlussfassung des Rates, der Bezirksvertretungen und der Ausschüsse so 
rechtzeitig zu hören, dass seine Stellungnahme bei der Beratung berücksichtigt 
werden kann, wenn diese spezifische Interessen von Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte berührt. Er wird insbesondere vorberatend beteiligt hinsichtlich:  
 
(1) Grundsatzfragen der Integration von neu zugewanderten Menschen sowie  

entsprechender Konzepte und Leitlinien, 
 

(2) Grundsatzfragen der migrationsgesellschaftlichen Öffnung der Verwaltung und    
der kommunalen Einrichtungen im Bereich Kinder, Jugendliche, Erwachsene und    

Seniorinnen und Senioren,  
 

(2) Grundsatzfragen der Förderung und gleichberechtigten Teilhabe von Kindern, 
Jugendlichen, Erwachsenen und Seniorinnen und Senioren mit internationaler 
Familiengeschichte, 
 

  (4)  Grundsatzfragen der kommunalen Personal- und Personalentwicklungsplanung   
hinsichtlich einer migrationsgesellschaftlichen Öffnung der Verwaltung und dem        
Abbau benachteiligender bzw. ausgrenzender Strukturen in allen Bereichen, 
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 (5)  Grundsatzfragen des Stellenplans im Hinblick auf migrationsgesellschaftliche Belange. 
 
5. Im Übrigen kann der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration über alle 
Angelegenheiten der Stadt i.S.d. § 27 Abs. 7 Satz 4 GO NRW beraten 
 

2) 11) 12) 13) 
§ 15 

              
Zuständigkeit des Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschusses 

 
 

(1) Der Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschuss ist zuständig für alle 
Verkehrsangelegenheiten, Angelegenheiten des Straßenverkehrs, des öffentlichen 
Personennahverkehrs und des Straßen- und Radwegebaus.  
 
(2) Der Mobilitäts- und Verkehrsausschuss entscheidet über die Verkehrsrahmenplanung, 
das zukünftige Mobilitätskonzept und das Radverkehrskonzept. 
  
(3) Der Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschuss entscheidet über alle städtischen 
Straßenbauangelegenheiten.  
 
Er entscheidet insbesondere über  

1. Straßenraumentwürfe nach den Empfehlungen zur Straßenraumgestaltung innerhalb 
bebauter Gebiete,  

2. die Durchführung von Anliegerversammlungen zu Straßenraumentwürfen für 
Straßenbauprojekte und   

3. Ausführungsplanungen für Straßen- und Radwegebauten.  
 
(4) Der Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschuss entscheidet innerhalb seines 
Zuständigkeitsbereichs, soweit nicht der Rat oder ein anderer Ausschuss zuständig sind, 
über Vergaben sowie Bedarfs- und Baubeschlüsse entsprechend § 3 dieser 
Zuständigkeitsordnung. 

11) 12) 
§ 16 

            
Zuständigkeit Ausschuss für Soziales, Inklusion und Demographie 

 
(1) Der Ausschuss für Soziales, Inklusion und Demographie berät und entscheidet über die 
dem demographischen Wandel unterliegenden Angelegenheiten, über Maßnahmen der 
Integration, über alle städtischen Aufgaben einschließlich der Baumaßnahmen in Familien- 
und sozialen Angelegenheiten soweit nicht der Rat, ein anderer Ausschuss oder der 
Bürgermeister/die Bürgermeisterin zuständig sind.  
 
(2) In sozialen Angelegenheiten berät der Ausschuss für Soziales, Inklusion und 
Demographie insbesondere  
 
1. die Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen für Kranke, Behinderte und 

Senioren/Seniorinnen, 
 

2. Maßnahmen zur Förderung der inklusiven Ausgestaltung der Lebensverhältnisse 
(ausgenommen sind diesbezügliche Maßnahmen im Schulbereich sowie im 
Zuständigkeitsbereich des Jugendhilfeausschusses)  
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3. die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge und Spätaussiedler/ Spätaussiedlerinnen,  
 

4. besondere Programme der Sozialarbeit, z.B.  
 

4.1.  zur Betreuung von ausländischen Flüchtlingen oder Aussiedlern und 
Aussiedlerinnen, 

4.2. zu Angelegenheiten des Bereichs Integration und Demographie,  
4.3. im Projekt Soziale Hilfen Bornheim. 

 
5. Maßnahmen und Projekte im Bereich der sozialen Beschäftigungsförderung. 

 
6. Grundsätzliche Fragen des Wohnungsmarktes und der Wohnraumhilfe sowie soziale 

Fragen der Stadtentwicklung. 
 
(3) Der Ausschuss für Soziales, Inklusion und Demographie entscheidet innerhalb seines 
Zuständigkeitsbereichs, soweit nicht der Rat oder ein anderer Ausschuss zuständig sind, 
über Vergaben sowie Bedarfs- und Baubeschlüsse entsprechend § 3 dieser 
Zuständigkeitsordnung. 

 
 

§ 17 
2) 3) 5) 7) 10) 11) 12) 13) 

Zuständigkeit des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
 
(1) Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin nimmt die Aufgaben war, die ihm/ihr durch die 
Gemeindeordnung oder sonstige Rechtsvorschriften übertragen wurden. 
 
(2) Dem Bürgermeister/Der Bürgermeisterin werden insbesondere übertragen:  
 

1. die Befugnis nach § 39 Beamtenstatusgesetz (Verbot der Führung der 
Dienstgeschäfte) und gem. § 57 Abs. 3 Satz 1 Landesbeamtenversorgungsgesetz 
NRW die Befugnis nach § 57 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes NRW 
(Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge), soweit es Beamte/Beamtinnen 
des einfachen, mittleren oder gehobenen Dienstes betrifft, 
 

2. die Befugnisse nach den §§ 14 und 17 des Landesreisekostengesetzes,  
 

3. der Abschluss von Vergleichen bis zu einem Wert von 25.000 Euro,  
 

4. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen einschl. geistiger Leistungen bis zur 
Höhe von 150.000 € netto je Gesamtmaßnahme, die Vergabe von städtischen 
Baumaßnahmen bis zur Höhe von 500.000 € netto, 
 

5. der Erlass von Geldforderungen der Stadt aus Billigkeitsgründen,  
 

6. die Stundung von Geldforderungen der Stadt,  
 

7. die Ablehnung von Anträgen auf Stundung und Erlass unabhängig von der Höhe des 
Betrages (Abs. 2 Nr. 5 und 6) wegen nicht vorgelegter Unterlagen,  
 

8. die Aufnahme von Krediten,  
 

9. die Entscheidung über den Ankauf und Verkauf von Grundstücken bis zur Höhe von 
25.000 Euro im Einzelfall.  
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(3) Außerdem werden dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin folgende Befugnisse für 
Verfahren nach dem Baugesetzbuch übertragen:  
 
1. Entscheidung über die Anträge der Stadt auf Aussetzung der Entscheidung über die 

Zulässigkeit von Vorhaben nach § 15 Abs. 1 BauGB,  
 

2. Entscheidung über die Zulässigkeit von  
 

2.1. Ausnahmen von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes nach § 31 Abs. 1 
BauGB,  

2.2. Vorhaben während der Planaufstellung nach § 33 BauGB.  
 
 

3. Entscheidung über die Zulässigkeit von  
 
3.1. Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes nach § 31 Abs. 2 

BauGB,  
3.2. Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 BauGB, 

  
4. Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich nach § 35 BauGB, 

 
5. Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Durchführungsverträgen zu Vorhaben- 

und Erschließungsplänen gem. §§ 11 und 12 Baugesetzbuch, soweit die Kosten 100.000 
€ nicht übersteigen, 

 
6. Entscheidung über die Zustimmung als Bedarfs- oder Erschließungsträger bei Vorhaben 

auf künftigen Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen nach § 32 
BauGB, 

 
7. Entscheidung über die Abwägung nach § 125 Abs. 2 BauGB zur Herstellung von 

Erschließungsanlagen.  
 
(4) Dem Bürgermeister/Der Bürgermeisterin werden die Befugnisse nach § 9 
Denkmalschutzgesetz NRW übertragen.  
  
(5) Dem Bürgermeister/Der Bürgermeisterin wird die Entscheidungsbefugnis über Anträge 
auf Zuweisung von Schulkindern an eine andere als die zuständige Pflichtschule übertragen.  
 

§ 18 
 

In-Kraft-Treten  
 
Diese Zuständigkeitsordnung tritt mit Ausnahme des § 8 am 10.11.2004 in Kraft. § 8 tritt am 
01.01.2005 in Kraft. Die Zuständigkeitsordnung vom 04.08.1998 tritt am 10.11.2004 außer 
Kraft. 
 

In Kraft seit 10.11.2004 (außer § 8 ab 01.01.2005), s. Amtsblatt Nr. 27 / 2004  
1) = 1. Änderung, s. Amtsblatt Nr. 31 / 2005, in Kraft seit 01.01.2006 
2) = 2. Änderung, s. Amtsblatt Nr.   9 / 2006, in Kraft seit 31.01.2006 
3) = 3. Änderung, s. Amtsblatt Nr.   3 / 2008, in Kraft seit 31.01.2008 
4) = 4. Änderung, s. Amtsblatt Nr.   8 / 2009, in Kraft seit 14.05.2009 
5) = 5. Änderung, s. Amtsblatt Nr. 28 / 2009, in Kraft seit 31.12.2009 
6) = 5. Änderung, s. Amtsblatt Nr. 28 / 2009, in Kraft ab   08.02.2010 
7) = 6. Änderung, s. Wochenblatt Schaufenster 28. KW v. 09.07.2014, in Kraft seit 10.07.2014 
8) = 7.Änderung, s. Wochenblatt Schaufenster 50. KW v. 09.12.2015, in Kraft seit 10.12.2015 
9) = 8. Änderung, s. Wochenblatt Schaufenster 29 KW v. 20.07.2016, in Kraft seit 21.07.2016 



Stadt Bornheim Sammlung des Ortsrechts 1.03 

 

 November 2025 Seite 13 

 

10) = 9. Änderung, s. Wochenblatt Schaufenster KW 17, vom 24.04.2019, in Kraft seit 25.04.2019 
11) =10. Änderung s. Wochenblatt Schaufenster KW 46, vom 13.11.2020, in Kraft seit 14.11.2020 
12) =11. Änderung s. Wochenblatt Schaufenster KW 48, vom 02.12.2022, in Kraft seit 03.12.2022 
13) = 12. Änderung , Bekanntmachung vom 10.11.2025, in Kraft seit 11.11.2025 
 
 
 
 
 
 
 
  


